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Die vorliegende Arbeit ist von der Juristischen Fakultät der Rup-
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tation angenommen worden. Referent war Herr Professor  Dr. Karl 
Doehring,  Korreferent  Herr Professor  Dr. Rudolf  Bernhardt.  Die münd-
liche Prüfung fand am 30. November 1974 statt. 

Meinem verehrten Doktorvater, Herrn Professor  Dr. Karl  Doehring, 
möchte ich für die Anregung zu dieser Untersuchung, seinen Rat und 
seine stete wissenschaftliche und menschliche Unterstützung bei meiner 
Arbeit sehr herzlich danken. 

Dankbar hervorheben möchte ich die freundliche Hilfe, die mir von 
den Staatskanzleien aller Deutschen Bundesländer, insbesondere von 
der Bayerischen Staatskanzlei i n München, bei der Sichtung der vor-
liegenden Verträge gewährt wurde. Nur so war es mir möglich, einen 
Einblick in die Praxis zu gewinnen. 

Mein Dank gilt auch dem Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, 
Herrn Ministerialrat a. D. Dr. J. Broermann,  für die Aufnahme der 
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Einleitung 

Mit der Frage der völkerrechtlichen Stellung der Gliedstaaten eines 
Bundesstaates, insbesondere der völkerrechtlichen Handlungsfähigkeit 
und dem Vertragsschließungsrecht mi t auswärtigen Staaten, hat sich 
die Staatsrechtslehre weitläufig befaßt. Im deutschen Staatsrecht ist 
ein breites Schrifttum zur auswärtigen Gewalt, zur Stellung von Reich 
und Ländern, Bund und Ländern und zum Vertragsschließungsrecht 
vorhanden. Zu den nach der Entstehung des Grundgesetzes in diesem 
Zusammenhang am meisten erörterten Fragen gehören die Abschluß-
und Transformationskompetenz  des Bundes und der Länder gem. 
Art . 32 I I I GG. Eine Durchsicht der zahlreichen Stellungnahmen zu 
diesem Themenkreis zeigt, daß in entscheidenden Fragen bis heute 
keine „herrschende Meinung" gewonnen werden konnte. 

Die im ersten Teil der Arbeit unter dem Stichwort „Allgemeines" 
behandelten Fragen sollen und können daher nicht durch eine Patent-
lösung beantwortet werden. Hier w i rd nur der Versuch unternommen, 
den Meinungsstand zu analysieren und den für die weitere Erörterung 
maßgebenden Standpunkt des Verfassers  zu klären. Es konnte aber 
auch auf eine Darstellung der allgemeinen Problematik des Art . 32 I I I 
GG nicht verzichtet werden, denn hier stellen sich bereits die Weichen 
für die Beantwortung der Einzelfragen. 

Hauptthema der Arbeit ist ein Detailproblem, dem bisher in der 
Literatur wenig oder gar keine Aufmerksamkeit  geschenkt wurde. 
Nach dem Grundgesetz ist, wie in der Weimarer Verfassung, zum Ab-
schluß völkerrechtlicher Verträge durch die Länder die Zustimmung 
der Bundesregierung erforderlich.  Wesen und Modalitäten dieser Zu-
stimmung sollen Gegenstand der Untersuchung sein, die damit einem 
„Randproblem" des Art . 32 I I I GG gewidmet ist. 

Dem Verfasser  kommt es darauf an aufzuzeigen, welchen in der Ver-
fassungspraxis entscheidenden Rang die Zustimmung der Bundesregie-
rung zu den Länderverträgen einnimmt, welche politischen Möglich-
keiten sich bei der Handhabung dieses Instruments ergeben und wie 
sie zu kontrollieren sind, welche verfassungsrechtlichen  Fragen im Zu-
sammenhang mit der Zustimmungserteilung oder -versagung auf-
tauchen können, und letztlich auch eine richterliche Kontrolle der Zu-
stimmung als rechtsstaatliche Notwendigkeit zu beweisen. Noch ist der 



14 Einlei tung 

Gedanke des „act of state" und die Verbindung zum gerichtsfreien 
Hoheitsakt im Hinblick auf die rechtliche Würdigung der Zustimmung 
offensichtlich  naheliegend, und ihre Nachprüfbarkeit  durch ein Gericht 
erscheint angesichts der verschiedenen Literaturmeinungen durchaus 
nicht selbstverständlich. Dringt man weiter in den Komplex ein und 
beleuchtet die Zustimmung unter den Aspekten der Richtlinienkompe-
tenz des Bundeskanzlers, der Bedeutung „politischer" Länderverträge 
oder einer Umgehung von Art . 59 GG, so kann man unschwer fest-
stellen, daß die Begriffe  der Bundestreue, des bundes- bzw. länder-
freundlichen Verhaltens oder ähnlicher Grundprinzipien einer bundes-
staatlichen Ordnung für eine juristische Beurteilung der Zustimmung 
zwar Anhaltspunkte liefern, aber bei weitem nicht erschöpfend sind. 
Es soll demnach versucht werden, hier eine konkretere Beantwortung 
der Fragen anhand rechtlicher Prüfung — nicht zuletzt des Rechts-
charakters der Zustimmung — herbeizuführen.  Den Abschluß bildet 
eine übersichtsartige Aufstellung der seit Inkrafttreten  des Grund-
gesetzes von den Bundesländern mit auswärtigen Staaten abgeschlosse-
nen Verträge und Abkommen. 



I . A l lgeme ines z u m Vertragsschl ießungsrecht 
der Bundes länder gemäß A r t . 32 I I I G G 

I n diesem ersten K a p i t e l sol len die f ü r A r t . 32 I I I G G wesent l ichen 
Prob leme i n i h r e n Grundzügen vorgeste l l t u n d knapp e rö r te r t w e r -
den. E ine i n E inze lhe i ten gehende Dars te l l ung der i n der L i t e r a t u r 1 

berei ts we i t l äu f i g behandel ten Fragen is t n ich t beabsicht igt . Bezweckt 
w i r d led ig l i ch eine F i x i e r u n g des Meinungsstandes u n d die Schaffung 
einer Ausgangsposi t ion f ü r die E i n o r d n u n g der Zent ra l f rage  der Z u -
s t i m m u n g der Bundesregierung. Dieser Abschn i t t sol l also seine Recht-
fe r t i gung i n der N o t w e n d i g k e i t finden, den Zusammenhang zwischen 
den be i der A n w e n d u n g des A r t . 32 I I I G G auf tauchenden Prob lemen 
a l lgemeiner A r t u n d dem i m fo lgenden e ingehend erör te r ten Fragen-
kre is der er forder l ichen  Z u s t i m m u n g herzustel len. 

D ie E i n t e i l u n g i n d ie beiden großen K o m p l e x e der Absch lußkompe-
tenz u n d der Transformat ionskompetenz  erscheint zweckmäßig, w e i l 
sie der Be t rach tung cles recht l ichen Könnens der Gl iedstaaten e iner-
seits u n d des recht l ichen Dür fens des Bundes andererseits a m besten 
gerecht w e r d e n dür f te .  A u c h lassen sich d ie E inze l f ragen i n diesem 
Schema recht übers icht l ich behandeln2 . 

1 Grundlegend hierzu vor allem Berber,  Zu den föderalistischen Aspekten 
der auswärtigen Gewalt, Festschrift  f. H. Nawiasky, 1956, S. 245 ff.;  Bern-
hardt,  Der Abschluß völkerrechtlicher Verträge im Bundesstaat, 1957; Böning, 
Abschlußkompetenz und Transformationskompetenz,  DÖV 57, S. 817 ff.; 
Grewe,  Die auswärtige Gewalt der Bundesrepublik, VVDStRL 12, S. 129 ff.; 
Hallmayer,  Die völkerrechtliche Stellung der deutschen Länder nach dem 
Bonner Grundgesetz, Tübinger Diss. 1954; Kraus,  Die Zuständigkeit der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland zum Abschluß von Kul turabkommen 
mi t auswärtigen Staaten nach dem Bonner Grundgesetz, AVR 3 (1951/2), 
S. 414 ff.;  Mosler,  Die auswärtige Gewalt im Verfassungssystem der Bundes-
republik Deutschland, Festschrift  f. Bi l f inger 1954, S. 243 ff.;  Oers.,  Ku l tu r -
abkommen des Bundesstaates. Zur Frage der Beschränkung der Bundes-
gewalt in auswärtigen Angelegenheiten, ZaöRVR 16 (1955/6), S. 1 ff.;  Reichel, 
Die auswärtige Gewalt nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Mai 1949, 1967; Rudolf,  Völkerrecht und deutsches Recht, 
1967. Vgl. weitere Zitate im Text und Literaturverzeichnis. 

2 Zum Begriff  der Transformation  siehe die knappe aber übersichtliche 
Darstellung der Entstehung und Entwicklungsgeschichte bei Rudolf,  Völker-
recht, S. 1 ff.  m. w. N. Die grobe Gliederung in Abschluß und Transformation 
ist, soweit ersichtlich, im Schrif t tum gang und gebe. Vgl. dazu auch Rill, 
Gliedstaatsverträge, und dort die eingehende Behandlung des Transfor-
mationsbegriffs,  S. 433—444. Wenn nicht ausdrücklich schon gliederungs-
mäßig, so w i rd doch stets gedanklich die Trennung der beiden Komplexe 
„Abschluß" und „Transformation"  vollzogen. Vgl. auch Partsch,  Transfor-
mationslehre, S. 13 ff. 


